
 

1.0                                         

 
Geschäftskundenvereinbarung 

 
 
 

Die ____________________________________________________________ 
(Name Genossenschaft)  

 
___________________________________ 

(Straße / Haus-Nr.)      
 
____________________________________________ 

     (PLZ / Ort) 

(nachfolgend "Auftraggeber, kurz AG" genannt) 

 
vereinbart mit  
 
der WoWi Energiemanagement 
Waterstroate 25 
D-48231 Warendorf 
(nachfolgend "Auftragnehmer, kurz AN" genannt) 

 
 
nachfolgendes Übereinkommen. Der Auftraggeber ist Verwalter von Immobilien und schließt 
für die von ihm betreuten Objekte folgenden Vertrag. 
 
 

§ 1 Pflichten Auftragnehmer 
 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 
 

(1) zur Erstellung einer Dokumentation über die aktuell bestehenden Energieversorgungsverträge des Auftraggebers 
sowie zur Darstellung von Alternativen hinsichtlich Preisen und Laufzeiten auf Grundlage der Angaben des Auftrag-
gebers, mit dem Ziel eine finanzielle Verbesserung hinsichtlich der Versorgungsleistungen zu erreichen 

 

(2) zur Beschaffung der erforderlichen Vertragsunterlagen nach Festlegung des künftigen Versorgungsverhältnisses 
des Kunden (Rahmenvertrag) 

 

(3) zur Betreuung eines Wechselprozesses durch Kontrolle der Vertragsdaten der beteiligten Versorgungsunterneh-
men und Information des Auftraggebers über den Vertragswechsel 

 

(4) den Auftraggeber spätestens drei Monate vor Laufzeitende seiner Versorgungsverträge über die aktuelle Marktsi-
tuation zu informieren, um dem Auftraggeber eine Entscheidung hinsichtlich der erneuten Anpassung der Versor-
gungsverträge zu ermöglichen 

 

(5) Objekte, die neu in den Verwaltungsbestand des Auftraggebers übergehen, nach Mitteilung des Auftraggebers über 
die Bestandserweiterung, in diese Vereinbarung einzubeziehen  

 

(6) Objekte, die aus dem Verwaltungsbestand des Auftraggebers ausscheiden, nach Mitteilung des Auftraggebers über 
die Bestandsänderung aus im Rahmen dieser Vereinbarung geschlossenen Energieversorgungsverträgen zum 
nächstmöglichen Termin auszunehmen 

 

(7) die ihm übermittelten Informationen des Auftraggebers ausschließlich für Zwecke der Erfüllung und Abwicklung 
dieses Vertrages zu nutzen 
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§ 2 Pflichten Auftraggeber 
 
Der Auftraggeber verpflichtet sich, 
 

(1) dem Auftragnehmer die für die Prüfung der bestehenden Energieversorgungsverträge und Planung von Alternati-
ven notwendigen Unterlagen und Informationen zur Verfügung zu stellen, insbesondere die letzte Abrechnung des 
aktuellen Versorgers (mit Angabe der Zählernummer, seiner derzeitigen Kundennummer und des letzten Jahres-
verbrauchs) 

 

(2) den Auftragnehmer umfassend und abschließend über die Kriterien für einen Wechsel des Tarifs beim aktuellen 
Energieversorger bzw. einen Wechsel des Energieversorgers zu informieren, beispielsweise Bereitschaft zur Kauti-
onszahlung, zur Leistung von Vorkasse, Bereitschaft von der Vertragslaufzeit abweichende Preisgarantiezeiträume 
hinzunehmen, Notwendigkeit oder Wunsch bestimmter Gestaltung des Energiemixes wie besondere Bio- oder Öko-
angebote oder Wunsch zur Berücksichtigung bestimmter Abrechnungstermine 

 

(3) den Auftragnehmer laufend über alle die mit der finanziellen Verbesserung der Energieversorgung zusammenhän-
genden Fragen, insbesondere Änderungen des Anforderungsprofils zu informieren. 

 
 

§ 3 Laufzeit 
 
Dieser Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Beide Vertragsparteien haben das Recht, ihn mit einer Frist von drei Monaten zum 
Monatsende ohne Angabe von Gründen zu kündigen. 

 
 

§ 3 Vergütung 
 

Der Auftraggeber schuldet dem Auftragnehmer keine Vergütung. Der Auftragnehmer erhält eine Aufwandsentschädigung im 
Rahmen einer gesonderten Vereinbarung mit dem Energieversorger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________    _________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift(en) AG     Ort, Datum, Unterschrift(en) AN 
 


